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schen Besonderheiten unserer Gesellschaft ist ferner

der aktuelle Corporate Governance Bericht im Anhang

und – entsprechend Ziffer 3.10 des Deutschen Cor-

porate Governance Kodex in der aktuell gültigen und

derzeit im Kalenderjahr 2014 unveränderten Fassung

vom 13. Mai 2013 – im Zusammenhang mit dieser

Erklärung zur Unternehmensführung abgedruckt.

Diese Erklärung zur Unternehmensführung ist auf der

Website des Unternehmens unter www.bvb.de/aktie

im Bereich „Corporate Governance“ / „Erklärung

zur Unternehmensführung“ dauerhaft zugänglich

gemacht.

Die Geschäftsführung der persönlich haftenden

Gesell schafterin, der Borussia Dortmund Geschäfts-

führungs-GmbH, und der Aufsichtsrat der Borussia

Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan „Gesellschaft“)

berichten nachfolgend gemäß § 289a HGB zur Unter-

nehmensführung. 

Die Erklärung zur Unternehmensführung enthält die

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG, Angaben

zu Unternehmensführungspraktiken und Darstel-

lungen zur Arbeitsweise der Geschäftsführung der

persönlich haftenden Gesellschafterin und des Auf-

sichtsrates sowie weiterer bestehender Gremien.

Zum besseren Verständnis der rechtsformspezifi-
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und werden im Übrigen vom dort gebildeten Präsidia-

lausschuss beschlossen und regelmäßig überprüft

(rechtsformbedingte Abweichung von der durch Ziff.

4.2.2 Abs. 2 Satz 3  vorausgesetzten Zuständigkeit des

Aufsichtsrates). 

zu Ziff. 4.2.3 Abs. 2 Sätze 4 und 6 sowie Ziff. 4.2.3

Abs. 2 Satz 8: Über die Vergütungsstruktur für die

Geschäftsführer der Borussia Dortmund Geschäfts-

führungs-GmbH entscheidet deren Präsidialaus-

schuss. Dies erfolgte bisher und erfolgt künftig, ohne

dass bei der Ausgestaltung von variablen Vergütungs-

bestandteilen für Geschäftsführer negative Entwick-

lungen einbezogen werden, ohne dass die Vergütung

insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen Vergü-

tungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen aufweist

und auch ohne Ausschluss einer nachträglichen Än-

derung der Erfolgsziele bzw. Vergleichsparameter.

Die entsprechenden Empfehlungen erscheinen mit

Blick auf die rechtsformspezifischen Besonderheiten

der KGaA auf unsere Gesellschaft weder übertragbar

noch werden sie hier als zweckmäßig erachtet.

zu Ziff. 4.2.3 Abs. 4 und Abs. 5: Der Kodex empfiehlt

den Aktiengesellschaften, sog. “Abfindungs-Caps“ für

Fälle vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit in

Vorstandsverträgen bzw. anlässlich vorzeitiger Been-

digung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontroll-

wechsels zu beachten. Der Präsidialausschuss ent-

scheidet bisher und künftig bei anstehenden (Wieder-)

Bestellungen von Geschäftsführern der Borussia Dort-

mund Geschäftsführungs-GmbH, ohne insoweit grund-

sätzlich sog. “Abfindungs-Caps“ vorzusehen, weil Prä-

sidialausschuss und Geschäftsführer die vorgenannten

Empfehlungen mit Blick auf die rechtsformspezifischen

Besonderheiten der KGaA und deren Gestaltung in der

Satzung unserer Gesellschaft als nicht zweckmäßig

erachten. Die Empfehlung, keine Zahlungen an Vor-

standsmitglieder im Falle einer Kündigung des Anstel-

lungsvertrages aus wichtigem Grund zu leisten, er-

achtet der Präsidialausschuss indes für sich als

entsprechend für die Geschäftsführer der Borussia

Dortmund Geschäftsführungs-GmbH anwendbar.

zu Ziff. 4.2.3 Abs. 6: Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

berichtet gegenüber der Hauptversammlung über die

Grundzüge des Vergütungssystems und deren Ver-

änderung bisher und künftig nicht, weil der Aufsichtsrat

der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA – wie bereits

erwähnt – keine Zuständigkeit zur Bestellung und Ab-

Die Geschäftsführung der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin (Borussia Dortmund Geschäftsfüh-

rungs-GmbH) und der Aufsichtsrat der Borussia Dort-

mund GmbH & Co. KGaA erklären gemäß § 161 AktG,

dass bei der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

seit der letzten Entsprechenserklärung vom 24. Sep-

tember 2013 den Empfehlungen des Deutschen Cor-

porate Governance Kodex („DCGK”) in der Fassung

vom 13. Mai 2013  (bekannt gemacht im Bundes-

anzeiger am 10. Juni 2013) entsprochen wurde und

wird, abgesehen von folgenden Abweichungen, die

teilweise durch rechtsformspezifische Besonderhei-

ten der KGaA und deren Gestaltung in der Satzung

unserer Gesellschaft bedingt sind:

zu Ziff. 3.8 Abs. 3: Die D&O-Versicherung sieht keinen

Selbstbehalt vor und es ist auch nicht beabsichtigt,

dies zu ändern, weil dessen Vereinbarung nach un-

serem Verständnis weder eine verhaltenssteuernde

Wirkung auf Organmitglieder hätte noch als Motiva-

tionshilfe geeignet wäre.

zu Ziff. 4.2.1 Satz 2: Der Aufsichtsrat der Borussia

Dortmund GmbH & Co. KGaA hat keine Zuständigkeit

zur Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern

bei der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

sowie zur Regelung ihrer vertraglichen Bedingungen;

dies wird vom Präsidialausschuss der Borussia Dort-

mund Geschäftsführungs-GmbH wahrgenommen. Seit

Januar 2006 besteht die Geschäftsführung aus Hans-

Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung)

und Thomas Treß (Geschäftsführer). Ihre Geschäfts-

bereiche wurden dienstvertraglich ausreichend defi-

niert, im Übrigen nehmen die Geschäftsführer ihre

gesetzlichen und satzungsmäßigen Befugnisse in 

enger Zusammenarbeit gemeinsam wahr; deshalb

hielten und halten es die zuständigen Gremien der

Borussia Dortmund Geschäftsführung-GmbH für ent-

behrlich, darüber hinaus noch zusätzlich eine Ge-

schäftsordnung für die Geschäftsführung zu regeln.

zu Ziff. 4.2.2 Abs. 2 Satz 3: § 7 der Satzung der Bo-

russia Dortmund GmbH & Co. KGaA bestimmt, dass

die persönlich haftende Gesellschafterin Anspruch auf

Ersatz der ihr für die Geschäftsführung in der Gesell-

schaft entstandenen Personal- und Sachkosten zzgl.

einer Vergütung von 3 % des sonst entstehenden Jah-

resüberschusses der Gesellschaft hat. Vergütungen

und Vergütungssystem für Geschäftsführer der Bo-

russia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH wurden
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schäftsführung auch auf die anzustrebende „Vielfalt

(Diversity)“. Angesichts einer Anzahl von zwei Ge-

schäftsführern, die für die Gesellschaft derzeit als

ausreichend erachtet werden und deren Positionen

auf absehbare Zeit besetzt sind, erscheint in näherer

Zukunft das vom Kodexgeber empfohlene Anstreben

einer angemessenen Berücksichtigung von Frauen

indes als nicht durchführbar.

zu Ziff. 5.1.2 Abs. 2 Satz 2: Über die Wiederbestellung

von Geschäftsführern der Borussia Dortmund Ge-

schäftsführungs-GmbH entscheidet deren Präsidia-

lausschuss bisher und künftig auch ohne Vorliegen

besonderer Umstände gegebenenfalls vor Ablauf ei-

nes Jahres vor dem Ende der bestehenden Bestell-

dauer. Die Ausrichtung der Personalentscheidung an

ein Zeit- und Umstandsmoment wird mit Blick auf

die rechtsformspezifischen Besonderheiten der KGaA

und aufgrund des Wunsches nach höherer Flexibilität

als nicht zweckmäßig erachtet.

zu Ziff. 5.1.2 Abs. 2 Satz 3: Über die Altersgrenze für

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesell-

schafterin entscheidet der Präsidialausschuss bei der

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH bisher

und künftig jeweils bei anstehenden (Wieder-)Bestel-

lungen von Geschäftsführern, ohne insoweit grund-

sätzlich festgelegt zu sein. Die Festlegung auf eine

Altersgrenze wird als nicht zweckmäßig erachtet.

zu Ziff. 5.2 Abs. 2, 5.3.1 Satz 1, 5.3.2 und 5.3.3: Aus-

schüsse, insbesondere ein Audit Committee, wurden

und werden vom Aufsichtsrat nicht errichtet, weil er

bisher nur aus sechs Personen besteht und beschlie-

ßende Ausschüsse aus drei Personen bestehen müss-

ten. Die bisherige Praxis der Behandlung aller anste-

henden Themen, insbesondere die Überwachung des

Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des

internen Kontrollsystems, des Risikomanagement-

systems und des internen Revisionssystems, der Ab-

schlussprüfung, hier insbesondere der Unabhängig-

keit des Abschlussprüfers, der vom Abschlussprüfer

zusätzlich erbrachten Leistungen, der Erteilung des

Prüfungsauftrages an den Abschlussprüfer, der Be-

stimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Ho-

norarvereinbarung sowie der Compliance, im gesam-

ten Aufsichtsrat soll auch künftig beibehalten werden.

Entsprechendes gilt für den praktizierten Verzicht auf

die im Kodex empfohlene Bildung eines Nominie-

rungsausschusses durch den Aufsichtsrat. Zudem

setzt sich dieser, wie im Falle der Bildung des Nomi-

nierungsausschusses vom Kodex gefordert, bereits

nur aus Vertretern der Anteilseigner zusammen.

berufung von Geschäftsführern bei der Borussia Dort-

mund Geschäftsführungs-GmbH sowie zur Regelung

ihrer vertraglichen Bedingungen hat.

zu Ziff. 4.2.5 Abs. 3 Sätze 1 und 2: Der Kodex emp-

fiehlt, dass im Vergütungsbericht für Geschäftsjahre,

die nach dem 31. Dezember 2013 beginnen, für jedes

Vorstandsmitglied bestimmte Detailangaben zu Ver-

gütungen dargestellt und für diese Informationen zu-

dem die dem Kodex nunmehr beigefügten Musterta-

bellen verwandt werden. Dem wird für unsere

Gesellschaft, auf die diese Empfehlung erstmals für

das am 1. Juli 2014 beginnende Geschäftsjahr an-

wendbar wäre, nicht gefolgt. Denn aufgrund rechts-

formspezifischer Besonderheiten der KGaA besteht

keine Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung

der Vergütung der Geschäftsführer der Komplemen-

tärin unserer Gesellschaft, der Borussia Dortmund

Geschäftsführungs-GmbH, wie etwa bei Vorständen

börsennotierter Aktiengesellschaften. Die gleichwohl

vorgenommene freiwillige Darstellung der Einzelver-

gütung der Geschäftsführer in den Anhängen des

Jahres- und Konzernabschlusses erscheint daher

ausreichend und aus der Perspektive des Informati-

onsnutzens als angemessen.  

zu Ziff. 4.3.4 Satz 3: Wesentliche Geschäfte zwischen

der persönlich haftenden Gesellschafterin und be-

stimmten ihr nahe stehenden Personen einerseits, mit

der Gesellschaft andererseits im Sinne der §§ 89, 112

i.V.m. §§ 278 Abs. 3, 283 Nr. 5 AktG (z. B. Kreditge-

währungen) bedürfen der Mitwirkung des Aufsichts-

rates. In diesem Sinne wurde und wird der Empfehlung

entsprochen. Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat zum

Erlass eines Kataloges zustimmungspflichtiger Ge-

schäfte für die persönlich haftende Gesellschafterin

bzw. deren Geschäftsführer nicht befugt.

zu Ziff. 4.3.5: Die Zustimmung zu Nebentätigkeiten

von Geschäftsführern der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin obliegt mangels Zuständigkeit zur Be-

stellung und Abberufung von Geschäftsführern bei

der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH 

sowie zur Regelung ihrer vertraglichen Bedingungen

nicht dem Aufsichtsrat, sondern dem Präsidialaus-

schuss bei der Borussia Dortmund Geschäftsfüh-

rungs-GmbH.  

zu Ziff. 5.1.2 Abs. 1 Sätze 2 und 3: Für eine langfristige

Nachfolgeplanung sorgen bei unserer Gesellschaft

die Geschäftsführer und – da der Aufsichtsrat keine

Personalkompetenz besitzt – der Präsidialausschuss

bei der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH.

Dieser achtet bei der Zusammensetzung der Ge-
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eine Stimmabgabe in der Hauptversammlung für

oder gegen einen Kandidaten im Hinblick auf dessen

Position im Aufsichtsrat für nicht praktikabel hält.

zu Ziff. 5.4.6 Abs. 3 Satz 1: Individualisierte Angaben

der Aufsichtsratsvergütung wurden und werden in

den Rechnungslegungsberichten nicht gemacht, weil

die Vergütung leicht berechenbar ist (Mitglieder des

Aufsichtsrates erhalten nach § 13 Ziff. 1 der Satzung

jährlich EUR 7.000, der Vorsitzende das Doppelte und

sein Stellvertreter das eineinhalbfache dieses Be-

trages).

zu Ziff. 5.5.3 Satz 1: Es blieb und bleibt auch künftig

vorbehalten, der Empfehlung nicht zu folgen, dass

der Aufsichtsrat in seinem Bericht an die Hauptver-

sammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und

deren Behandlung informieren solle. Dem Grundsatz

der Vertraulichkeit von Beratungen im Aufsichtsrat

(vgl. § 116 Satz 2 AktG und Ziff. 3.5 Abs. 1 Satz 2 des

Kodex) wurde und wird regelmäßig der Vorrang ein-

geräumt.

zu Ziff. 7.1.2 Satz 2: Der Empfehlung, Halbjahres-

und etwaige Quartalsfinanzberichte vor ihrer Veröf-

fentlichung zwischen Geschäftsführung und Auf-

sichtsrat zu erörtern, wurde und wird nicht ent-

sprochen, weil dem Ziel einer Veröffentlichung 

unterjähriger Finanzberichte unverzüglich nach deren

Erstellung durch die Geschäftsführung das Primat

eingeräumt wird. Ungeachtet dessen wurde und wird

die Erörterung und Kontrolle solcher Finanzberichte

vom Aufsichtsrat durchgeführt. 

zu Ziff. 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3: Konkrete Ziele für

seine Zusammensetzung unter Berücksichtigung von

spezifischen Thematiken, die im Kodex mit „Alters-

grenze für Aufsichtsratsmitglieder“ und „Vielfalt (Di-

versity)“ bzw. „angemessener Beteiligung von Frauen“

und mit der „Anzahl der unabhängigen Aufsichtsrats-

mitglieder im Sinne von Ziff. 5.4.2“ bezeichnet sind,

wurden bisher und sind auch künftig vom Aufsichtsrat

nicht festgelegt. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung,

dass derartige Beschränkungen gegenüber anderen

Kriterien für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern nicht sachgerecht sind und möchte über

Vorschläge zu seiner Zusammensetzung in der je-

weiligen konkreten Situation individuell entscheiden.

zu Ziff. 5.4.1 Abs. 4: Der Aufsichtsrat wird – wie bisher

– bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversamm-

lung nicht die persönlichen und die geschäftlichen

Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unterneh-

men, den Organen der Gesellschaft und einem we-

sentlich (d.h. mit mehr als 10% der stimmberechtigten

Aktien) an der Gesellschaft beteiligten Kommandit-

aktionär offen legen, weil nach unserer Einschätzung

zu dieser Empfehlung noch keine rechtlich sichere

Praxis besteht und der Rechtssicherheit von Wahlen

zum Aufsichtsrat höhere Priorität gegeben wird als

einem Bemühen dazu, bei Wahlvorschlägen gesetzlich

nicht erforderliche Angaben zu machen.

zu Ziff. 5.4.3 Satz 3: Eine Bekanntgabe von Kandida-

tenvorschlägen für den Aufsichtsratsvorsitz erfolgt

bisher und auch künftig nicht, weil der Aufsichtsrat

die Einzelwahl seiner Mitglieder für ausreichend und

BORUSSIA DORTMUND GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dortmund
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Dortmund, 9. September 2014

Für den Aufsichtsrat                                          Für die Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Gerd Pieper                                                          Hans-Joachim Watzke Thomas Treß

Vorsitzender                                                         Vorsitzender der Geschäftsführung Geschäftsführer
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Unternehmens, stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab

und kümmert sich um deren Umsetzung. Dabei bilden

Nachhaltigkeit, Integrität und gute Unternehmensfüh-

rung wesentliche Bausteine unserer Unternehmens-

kultur. Sie prägen unser Verhalten gegenüber Kunden,

Lieferanten, Mitarbeitern, Komman ditaktionären und

der Gesellschaft insgesamt. Im Rahmen der strate-

gischen Festlegungen der Geschäftsführung werden

Ziele festgelegt und kommuniziert. Dabei setzen wir

in der Aufgabenerfüllung auf die Eigenverantwort-

lichkeit und Eigeninitiative unserer Führungskräfte

und Mitarbeiter, mit denen wir klare Führungsgrund-

sätze verabredet haben. Wir einigen uns auf klare

Zielsetzungen, deren Realisierungen regelmäßig

überprüft werden. 

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Ge-

sellschaft nach Maßgabe der geltenden Gesetze, der

Satzung und sonstiger relevanten Vorschriften. Sie

sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen und be-

hördlichen Bestimmungen sowie der unternehmens-

internen Richtlinien und wirkt auf deren Beachtung

durch die Konzernunternehmen hin. Die Empfehlun-

gen des Deutschen Corporate Governance Kodex

werden von Geschäftsführung und Aufsichtsrat be-

achtet, soweit nicht Abweichungen in der Entspre-

chenserklärung aufgeführt sind. Die Leitung der Ge-

schäfte der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

erfolgt mit dem Ziel einer nachhaltigen Wertschöp-

fung im Unternehmensinteresse. Die Geschäftsfüh-

rung entwickelt die strategische Ausrichtung des

UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN

BORUSSIA DORTMUND GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dortmund

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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In der nachfolgenden Abbildung werden die Struk-

turen und Verantwortlichkeiten zwischen dem Ball-

spielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, der Borussia

Dortmund GmbH & Co. KGaA sowie der Borussia

Dortmund Geschäftsführungs-GmbH dargestellt.

Die Geschäftsführung und Vertretung der Borussia

Dortmund GmbH & Co. KGaA obliegt der persönlich

haftenden Gesellschafterin, der Borussia Dortmund

Geschäftsführungs-GmbH; ihr Alleingesellschafter

ist der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund.

Geschäftsbereiche wurden dienstvertraglich ausrei-

chend definiert. Die Geschäftsführer nehmen ihre

gesetzlichen und satzungsmäßigen Befugnisse in

enger Zusammenarbeit gemeinsam wahr; deshalb

hielten und halten es die zuständigen Gremien der

Borussia Dortmund Geschäftsführung-GmbH für

entbehrlich, darüber hinaus noch zusätzlich eine

Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu er-

lassen. Die Geschäftsführung unterrichtet den Auf -

sichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über

alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung,

der Planung, der Finanzierung, der Risikolage und

des Risikomanagements. 

Die Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

wird durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung

Hans-Joachim Watzke und den Geschäftsführer

Thomas Treß vertreten. In der Borussia Dortmund

GmbH & Co. KGaA bestehen unter der Geschäfts-

führungsebene die fünf selbstständigen Verantwor-

tungsbereiche „Kommunikation“, „Sport“, „Finanzen“,

„Vertrieb & Marketing“ und „Organisation“. Herr

Watzke zeichnet für die strategische Ausrichtung

des Unternehmens sowie für die Unternehmensbe-

reiche "Kommunikation", „Vertrieb & Marketing“ und

"Sport", Herr Treß für die Unternehmensbereiche

„Finanzen“ und „Organisation“ verantwortlich. Die

ARBEITSWEISE VON GESCHÄFTSFÜHRUNG UND AUFSICHTSRAT
SOWIE WEITERER GREMIEN

GESCHÄFTSFÜHRUNG

 assoziierten echtslosen,stimmr
Wirtschaftsstandes undorrVdes 

(setzt sich zusammen aus Mitgl

Mitgliedern)
wieates sor

iedern 
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der Unternehmensgeschäfte. Gegenüber der Funk-

tion eines Aufsichtsrates bei einer Aktienge -

sellschaft hat der Aufsichtsrat einer KGaA eine

eingeschränkte Funktion. Der Aufsichtsrat ist

insbe sondere für die Bestellung und Abberufung

von Geschäftsführern bei der Borussia Dortmund

Geschäftsführungs-GmbH sowie zur Regelung ih-

rer vertraglichen Bedingungen nicht zuständig.

Der Aufsichtsrat ist auch nicht berechtigt, für die

persönlich haftende Gesellschafterin eine Ge-

schäftsordnung oder einen Katalog zustimmungs-

pflichtiger Geschäfte zu erlassen. Derartige Rechte

und Pflichten obliegen vielmehr den Gremien bei

der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH,

namentlich dem dort ein gerichteten Beirat und

dem von ihm wiederum gebildeten Präsidialaus-

schuss. Die Tatsache, dass dem Aufsichtsrat keine

direkten Einwirkungsmöglichkeiten auf die Ge-

schäftsführung zustehen, führt indes weder zu ei-

ner Beschränkung seiner Informationsrechte noch

seiner Prüfungspflichten. Der Aufsichtsrat behan-

delt die Quartalsberichte und den Halbjahresab-

schluss und prüft den Jahres- und Konzernab-

schluss der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des

Abschlussprüfers. Die Feststellung des Jahresab-

schlusses obliegt nicht dem Aufsichtsrat, sondern

fällt in die Kompetenz der Hauptversammlung. Der

Aufsichtsrat tagt mindestens vier Mal im Jahr, wei-

tere Sitzungen können einberufen werden, wenn

dies von einem Aufsichtsratsmitglied oder von der

persönlich haftenden Gesellschafterin verlangt

wird. Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsord-

nung gegeben. Angesichts seiner Besetzung mit

sechs Mitgliedern sind vom Aufsichtsrat keine Aus-

schüsse eingerichtet worden; Beratungen und Be-

schluss-fassungen erfolgten stets im Plenum des

Aufsichtsrates. Die Beschlüsse des Aufsichtsra-

tes werden grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Auf

Anordnung des Vorsitzenden ist eine Beschluss-

fassung ausnahmsweise auch auf anderen, in der

Geschäftsordnung näher beschriebenen Wegen

möglich.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den

 Corporate Governance Bericht und den Bericht des

Aufsichtsrates verwiesen. 

Der Aufsichtsrat der Borussia Dortmund GmbH &

Co. KGaA besteht gemäß § 8 Ziff. 1 der Satzung aus

sechs Mitgliedern und setzt sich nach § 96 Abs. 1,

6. Fall AktG ausschließlich aus Vertretern der An-

teilseigner zusammen. Der Vorsitzende des Auf-

sichtsrates wird aus der Mitte des Gremiums ge-

wählt. Im Berichtszeitraum gehörten dem Gremium

folgende Mitglieder an:

— Herr Gerd Pieper, geschäftsführender Gesell-

schafter der Stadt-Parfümerie Pieper GmbH

in Herne, wohnhaft in Herne, (Vorsitzender des

Aufsichtsrates).

— Herr Harald Heinze, Vorstandsvorsitzender

i.R. der Dortmunder Stadtwerke AG, wohnhaft

in Dortmund, (Stellv. Vorsitzender des Auf-

sichtsrates).

— Herr Bernd Geske, geschäftsführender Gesell-

schafter der Bernd Geske Lean Communication

in Meerbusch, wohnhaft in Meerbusch.

— Herr Christian Kullmann, Generalbevollmäch-

tigter und Leiter des Generalsekretariats (ab 

1. Juli 2014 Mitglied des Vorstandes / Chief

Strategic Officer) der Evonik Industries Aktien-

gesellschaft in Essen, wohnhaft in Hamminkeln.

— Herr Friedrich Merz, Rechtsanwalt und Senior

Counsel der Rechtsanwaltssozietät Mayer 

Brown LLP, Düsseldorf, wohnhaft in Arnsberg

(ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat mit Ab-

lauf des 30. Juni 2014).

— Herr Peer Steinbrück, Mitglied des Deutschen

Bundestages (MdB), wohnhaft in Bonn.

Zu den weiteren ausgeübten Tätigkeiten der Auf-

sichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bilden-

den Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- oder

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen wird auf die Angaben im Anhang des

Jahresabschlusses verwiesen.

Der Aufsichtsrat übt eine Kontrollfunktion aus und

überwacht die Geschäftsleitung bei der Führung

AUFSICHTSRAT
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nahme notwendige Unterlagen im Internet veröffent-

licht. Den Kommanditaktionären wird für die Haupt-

versammlung ein Stimmrechtsvertreter benannt, den

Kommanditaktionäre mit der weisungsgebundenen

Ausübung des Stimmrechts beauftragen können.

Hin sichtlich der Hauptversammlung der KGaA erge-

ben sich indes weitere Besonderheiten, die im We-

sentlichen in den §§ 285 und 286 Abs. 1 AktG und in

der Satzung unserer Gesellschaft geregelt sind.

Unsere Kommanditaktionäre nehmen ihre Rechte

in der Hauptversammlung der Gesellschaft wahr.

Die jährliche Hauptversammlung findet innerhalb

der ersten 8 Monate des Geschäftsjahres statt. Den

Vorsitz der Hauptversammlung führt der Aufsichts-

ratsvorsitzende. Die Hauptversammlung entschei-

det über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen

Aufgaben. Unser Ziel ist es, den Kommanditaktio-

nären die Teilnahme an der Hauptversammlung so

leicht wie möglich zu machen. So werden zur Teil-

KOMMANDITAKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG 

BORUSSIA DORTMUND GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dortmund

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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Offenheit und Transparenz der Unternehmenskom-

munikation sind wesentliche Aspekte guter Co -

rporate Governance. Hieran orientieren sich die 

Geschäftsführung der Borussia Dortmund Ge-

schäftsführungs-GmbH als persönlich haftende 

Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH &

Co. KGaA und der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft. 

Eine klar strukturierte und gelebte Corporate Go-

vernance ist bei der Borussia Dortmund GmbH &

Co. KGaA („Gesellschaft“) von hoher Bedeutung. Sie

steht für eine verantwortungsvolle, transparente

und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete

Unternehmensführung und -kontrolle. Effiziente 

Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und

Aufsichtsrat, Achtung der Aktionärsinteressen, 

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in die Leitung

und Überwachung deutscher börsennotierter Aktien-

gesellschaften fördern.

Zahlreiche Empfehlungen (Soll-Bestimmungen) des

Kodex sind ausschließlich auf Aktiengesellschaften

zugeschnitten und für Kommanditgesellschaften

auf Aktien (KGaA), also auch auf unsere Gesellschaft,

allenfalls sinngemäß anwendbar.

Die KGaA ist eine Mischform von Aktiengesellschaft

und Kommanditgesellschaft. Es handelt sich um

eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit,

bei der mindestens ein Gesellschafter (der persön-

lich haftende Gesellschafter) den Gesellschaftsgläu-

bigern unbeschränkt haftet und die für Verbindlich-

keiten der Gesellschaft nicht persönlich haftenden

Kommanditaktionäre an dem in Aktien zerlegten

Grundkapital beteiligt sind (§ 278 Abs. 1 AktG).

Prägende Unterschiede zur Aktiengesellschaft kön-

nen wie folgt charakterisiert werden:

• Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat kei-

nen Vorstand. Ihre Geschäftsführung und Vertre-

tung obliegt stattdessen der persönlich haftenden

Gesellschafterin, der Borussia Dortmund Ge-

schäftsführungs-GmbH. Diese GmbH wird wie-

derum durch einen oder mehrere Geschäftsführer

vertreten; ihr Alleingesellschafter ist der Ball-

spielverein Borussia 09 e.V. Dortmund.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Corpo-

rate Governance werden durch das deutsche Ak-

tienrecht geregelt. Gemäß § 161 AktG werden Vor-

stand und Aufsichtsrat einer börsennotierten

Gesellschaft verpflichtet, jährlich zu erklären, ob

und inwieweit den im amtlichen Teil des elektroni-

schen Bundesanzeigers bekannt gemachten Emp-

fehlungen der „Regierungskommission Deutscher

Corporate Governance Kodex“ im Deutschen Cor-

porate Governance Kodex („Kodex“) entsprochen

wurde (vergangenheitsbezogen) und wird (zukunfts-

bezogen). Die Gesellschaften können hiervon ab-

weichen, sind dann aber verpflichtet, dies jährlich

offen zu legen und die Abweichungen zu begründen

(„comply or explain“). Dies ermöglicht den Gesell-

schaften die Berücksichtigung branchen- oder un-

ternehmensspezifischer Bedürfnisse. Eine gut be-

gründete Abweichung von einer Kodexempfehlung

kann im Interesse einer guten Unternehmens -

führung liegen.

Der Kodex wird in der Regel einmal jährlich überprüft

und bei Bedarf angepasst. Er stellt wesentliche ge-

setzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung

deutscher börsennotierter Gesellschaften dar und ent-

hält international und national anerkannte Standards

guter und ver-antwortungsvoller Unternehmensfüh-

rung. Der Kodex hat das Ziel, das Deutsche Corporate

Governance System transparent und nachvollziehbar

zu machen und will insgesamt das Vertrauen der in-

ternationalen und nationalen Anleger, der Kunden,

ALLGEMEINE INFORMATION ZUR CORPORATE GOVERNANCE
BEI DER BORUSSIA DORTMUND GmbH & Co. KGaA

BORUSSIA DORTMUND GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Dortmund
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Erklärung zur Unternehmensführung
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Transparenz
Unsere Gesellschaft unterrichtet die Kommanditak-

tionäre und Aktionärsvereinigungen, die Finanzana-

lysten und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig

über die Lage und die wesentlichen geschäftlichen

Veränderungen im Unternehmen. 

Auf unserer Internetseite sind insbesondere die Ad

hoc-Mitteilungen, Corporate News sowie die uns zu-

gegangenen Directors’ Dealings-Mitteilungen, Aktio-

närsstruktur, die jeweils aktuell gültige Satzung und

der Finanzkalender veröffentlicht. 

Der Finanzkalender beinhaltet wesentliche Termine

der Gesellschaft und kann auch unter der Adresse

www.bvb.de/aktie, Rubrik „Finanzkalender“ eingese-

hen werden. 

Die Bilanzpressekonferenz zu den „vorläufigen“ Zah-

len des vorausgegangenen Geschäftsjahr wird – wie

in den Jahren zuvor – real-time via LIVE-Streaming

im Internet übertragen und kann von der interessier-

ten Öffentlichkeit mitverfolgt werden. 

Die Hauptversammlung im Vorjahr fand nach form-

und fristgerechter Einladung am 25. November 2013

in Dortmund statt. In Übereinstimmung mit dem Deut-

schen Corporate Governance Kodex lagen die vom

Gesetz verlangten Berichte und Unterlagen aus; sie

wurden den Kommanditaktionären auf Verlangen

übermittelt und auch auf der Internetseite der Ge-

sellschaft zusammen mit der Tagesordnung veröf-

fentlicht. Die Beschlussfassungen zu allen Tagesord-

nungspunkten sind mit Zustimmungen in einer

Bandbreite zwischen 92,6 Prozent bis 99,9 Prozent

der Stimmen gefasst worden.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Bo-

russia Dortmund GmbH & Co. KGaA findet am Montag,

den 24. November 2014, in Dortmund statt. 

Die unterjährigen Finanzberichte sollen innerhalb der

durch den Kodex empfohlenen Zeiträume veröffent-

licht werden. Hierüber unterrichtet unsere Gesell-

schaft im Einzelnen durch sog. „Vorabbekanntma-

chungen“. Die Aufstellung des Konzernabschlusses

• Die Rechte und Pflichten des von der Haupt-

versammlung gewählten Aufsichtsrates der

KGaA sind eingeschränkt. Ihm fehlt insbeson-

dere die Zuständigkeit zur Bestellung und Ab-

berufung von Geschäftsführern bei der Borussia

Dortmund Geschäftsführungs-GmbH sowie zur

Regelung ihrer vertraglichen Bedingungen. Der

Aufsichtsrat ist auch nicht berechtigt, für die

persönlich haftende Gesellschafterin eine 

Geschäftsordnung oder einen Katalog zustim-

mungspflichtiger Geschäfte zu erlassen. Der-

artige Rechte und Pflichten obliegen vielmehr

den Gremien bei der Borussia Dortmund 

Geschäftsführungs-GmbH, namentlich dem dort

eingerichteten Beirat und dem von ihm wie-

derum gebildeten Präsidialausschuss.

• Hinsichtlich der Hauptversammlung der KGaA

ergeben sich weitere Besonderheiten, die im

Wesentlichen in den §§ 285 und 286 Abs. 1 AktG

und in der Satzung unserer Gesellschaft gere-

gelt sind. 

Eine Entsprechenserklärung nach § 161 AktG ist

folglich unter Berücksichtigung rechtsformspezi-

fischer Besonderheiten der KGaA und deren Ge-

staltung in der Satzung von der Geschäftsführung

der persönlich haftenden Gesellschafterin und vom

Aufsichtsrat der Borussia Dortmund GmbH & Co.

KGaA abzugeben. Die Entsprechenserklärung ist

den Aktionären auf der Internetseite der Gesell-

schaft dauerhaft zugänglich zu machen. Dies erfolgt

auf unserer Investor Relations-Website unter der

Adresse www.bvb.de/aktie, Rubrik „Corporate 

Governance (CG)“. Die im September 2014 abge-

gebene Entsprechenserklärung ist Bestandteil der

Erklärung zur Unternehmensführung und auch im

Anhang dieses Berichtes abgedruckt.

Der hier vorgelegte Corporate Governance Bericht

unserer Gesellschaft wird im Geschäftsbericht zum

Geschäftsjahr 2013/2014 und dieser auf unserer

Investor Relations-Website unter der Adresse

www.bvb.de/aktie, Rubrik „Publikationen“ veröf-

fentlicht.

10
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glieder ihrer Geschäftsführung und durch Mitglieder

des Aufsichtsrates werden im Anhang bzw. im Lage-

bericht gemacht. Aufgrund rechtsformspezifischer

Besonderheiten der KGaA besteht keine Verpflichtung

zur individualisierten Offenlegung der Vergütung der

Geschäftsführer der Komplementärin unserer Gesell-

schaft, der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-

GmbH, wie etwa bei Vorständen börsennotierter Ak-

tiengesellschaften. Die gleichwohl vorgenommene

Darstellung der Einzelvergütung der Geschäftsführer

in den Anhängen des Jahres- und Konzernabschlus-

ses erfolgt daher auf freiwilliger Basis.   

Angaben zum Besitz von Aktien              
der Gesellschaft durch Mitglieder
der Geschäftsführung und des                 
Aufsichtsrates

Zum 30. Juni 2014 hielt ein Mitglied der Geschäfts-

führung 7.045 Stückaktien unserer Gesellschaft. Die

Mitglieder des Aufsichtsrates besaßen zum gleichen

Zeitpunkt insgesamt 7.292.363 Stückaktien. Der (Ge-

samt-)Aktienbesitz von Mitgliedern der Geschäfts-

führung und des Aufsichtsrats ergibt in Summe

7.299.408 Stückaktien und somit mehr als 1 % der

von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus-

gegebenen Aktien.

und der unterjährigen Finanzberichte erfolgt unter

Beachtung der International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS), wie sie in den Mitgliedsstaaten der Eu-

ropäischen Union anzuwenden sind. Der Jahresab-

schluss der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

wurde und wird weiterhin nach den Bestimmungen

des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den Be-

stimmungen des Aktiengesetzes (AktG) erstellt. 

Die Veröffentlichungen wurden und werden auf un-

serer Internetseite auch in englischer Sprache be-

reitgehalten. 

Der Kommunikation mit den Marktteilnehmern dient

ferner die Veröffentlichung von Analysten-Empfeh-

lungen bzw. Research-Studien auf unserer Internet-

seite www.bvb.de/aktie unter der Rubrik „BVB Aktie“,

Unterrubrik „Kapitalmarktbewertung“. Auf dieser In-

ternetseite sind auch zahlreiche weitere Informatio-

nen über die Gesellschaft veröffentlicht. Weitere In-

formationen über das Unternehmen sowohl für

unsere Kunden und Fans als auch für die interessierte

Öffentlichkeit werden über unsere Internetseite

www.bvb.de/aktie verbreitet.

Angaben zur Vergütung der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin und der Mitglieder des Aufsichtsrates

sowie zum Besitz von Aktien der Gesellschaft durch

die persönlich haftende Gesellschafterin bzw. Mit-
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Dortmund, 9. September 2014

Für den Aufsichtsrat                                          Für die Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Gerd Pieper                                                          Hans-Joachim Watzke Thomas Treß

Vorsitzender                                                         Vorsitzender der Geschäftsführung Geschäftsführer




